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Europäische Bankenaufsicht –  
viel erreicht, noch viel zu tun?

Sabine Lautenschläger

Im Jahr 1863 wurde in einem Londoner 
Pub, der Freemason’s Tavern, heftig disku
tiert. Es ging darum, ein Regelwerk zu be
schließen, das zunächst für England und 
gut 20 Jahre später für die ganze Welt 
sehr wichtig werden würde. Diese Regeln 
gelten für die schönste Nebensache der 
Welt – und damit ist ausnahmsweise nicht 
das Bankgeschäft gemeint, sondern Fuß
ball. Fußball wird auf der ganzen Welt 
nach denselben Regeln gespielt. Egal, ob  
in Südamerika oder Europa, egal, ob Welt
meisterschaft oder Kreisklasse, die Regeln 
sind weltweit harmonisiert.

Regeln für Banken weitgehend 
harmonisiert

Übrigens waren es zunächst die Spieler 
selbst, die darauf geachtet haben, dass die 
Regeln auch eingehalten werden. Der 
Schiedsrichter, wie er heute auftritt, wurde 
erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt 
– es hatte sich herausgestellt, dass die 
Selbstkontrolle der Spieler nicht besonders 
gut funktioniert hat. Das Bankgeschäft ist 
vielleicht nicht die schönste Nebensache 
der Welt, aber in einigen Dingen ist es  
dem Fußball nicht unähnlich. Auch Banken 
stehen in einem Wettbewerb und müssen 
sich an bestimmte Regeln halten. Und 
auch diese Regeln sind mittlerweile weit
gehend harmonisiert. Dafür sorgt auf glo
baler Ebene das Baseler Rahmenwerk, auf 
europäischer Ebene das Single Rulebook.

Und natürlich muss es auch im Bankensek
tor jemanden geben, der dafür sorgt, dass 
sich alle an die Regeln halten – Banken 
brauchen einen Aufseher ebenso wie Fuß

baller einen Schiedsrichter; denn auch hier 
funktioniert die Selbstkontrolle nicht op
timal. Im Euroraum existiert seit gut 
 anderthalb Jahren eine einheitliche Ban
kenaufsicht – auch hier wurde also harmo
nisiert. Ziel dieser Harmonisierung ist es, 
Banken im gesamten Euroraum nach ein
heitlich hohen Standards zu regulieren 

und zu beaufsichtigen – Regulierungs 
und Aufsichtsarbitrage werden verhindert. 
Das wiederum ist eine wesentliche Grund
lage für einen stabilen Bankensektor, der 
Wachstum und Wohlstand in der Wäh
rungsunion fördert.

Schon viel erreicht …

Vor diesem Hintergrund wurde vor gut an
derthalb Jahren die europäische Banken
aufsicht gegründet. Seit November 2014 
beaufsichtigt die EZB die mittlerweile 129 
größten Bankengruppen im Euroraum. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass es nur noch ei
nen einzigen Schiedsrichter gibt. Denn die 
europäische Bankenaufsicht besteht nicht 
nur aus der EZB, sondern auch aus insge
samt 26 nationalen Zentralbanken und 
Aufsichtsbehörden. Und die nationalen 
Aufseher spielen in der täglichen Aufsicht 
eine wesentliche Rolle. So stellen sie in den 
Aufsichtsteams für die großen Banken die 
Mehrzahl der Mitglieder. Dann werden 
Entscheidungen vom Supervisory Board 
und dem EZBRat getroffen, in denen 
ebenfalls die nationalen Aufseher vertre
ten sind.

Europäische Bankenaufsicht bedeutet also 
Kooperation – ein stabiles europäisches 
Bankensystem ist eine Gemeinschaftsauf
gabe. Es geht darum, Banken mit einer eu
ropäischen Brille zu betrachten; es geht 
darum, mit vereinter Erfahrung und ver
eintem Wissen Risiken früher zu erkennen 
und ihnen rascher zu begegnen. Es geht 
darum, Regulierungs und Aufsichtsarbit
rage zu verhindern, und es geht darum, 
gleiches Geschäft mit gleichen Risiken im 
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Die Harmonisierung der Bankenaufsicht in 
Europa ist in den Augen von SSM-Vize-
Chefin Sabine Lautenschläger durchaus 
fortgeschritten. Insbesondere die Verein-
heitlichung des SREP nennt sie als Positiv-
beispiel. Zur Weiterentwicklung dieses lau-
fenden Aufsichtsprozesses macht sie den 
Vorschlag, die Erwartung der Aufseher an 
das Kapitalniveau einer Bank nicht nur in 
Form einer verbindlichen Anforderung zu 
formulieren, sondern darüber hinaus auch 
eine Empfehlung auszusprechen, in der Er-
kenntnisse aus hypothetischen Szenarien 
verarbeitet werden. Weiteres Verbesse-
rungspotenzial macht sie zudem bei der 
bisher uneinheitlichen Umsetzung der 
CRD IV in das nationale Recht der Mit-
gliedsstaaten aus. Den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit sieht Lautenschläger hier 
als die Grenze für eine Harmonisierung an. 
Und macht dabei aber das Kriterium der 
Systemrelevanz zum maßgeblichen – im 
Gegensatz zum Kriterium der Größe. 
Schließlich sei „too many to fail“ ebenso 
ein Problem wie „too big to fail“. (Red.)
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gesamten Euroraum gleich zu beaufsichti
gen. Mit Blick auf all diese Ziele wurde 
schon einiges erreicht. Zum Beispiel wur
den große Teile des Aufsichtszyklus har
monisiert. Gemeinsam mit den nationalen 
Aufsehern identifiziert der SSM die wich
tigsten Risiken für den Bankensektor. 
 Da rauf aufbauend werden die Aufsichts
schwerpunkte festgelegt und in das Auf
sichtsprogramm für jede einzelne Bank 
übertragen – nach einem einheitlichen 
Ansatz, vorausschauend, risikoorientiert 
und verhältnismäßig.

Vor allem aber wurde der jährliche SREP 
vereinheitlicht – der aufsichtliche Über
prüfungs und Evaluierungsprozess, das 
Kernstück jeder Bankenaufsicht. Im SREP 
wird für jedes einzelne Institut das Ge
schäftsmodell, die Governance, die Risiken 
für Eigenkapital und Liquidität und das 
dazugehörige Risikomanagement analy
siert. Auf dieser Grundlage wird dann  
für jedes einzelne Institut der Eigenkapi
tal und Liquiditätsbedarf festgelegt. Der 
Vorteil ist dabei aber nicht nur, dass nun 
Banken im gesamten Euroraum nach ein
heitlichen Kriterien beurteilt werden kön
nen. Zusätzlich ist der SSM in der Lage, 
Banken mit ähnlichen Geschäftsmodellen 
miteinander zu vergleichen und daraus 
Schlüsse nicht für einzelne Banken, son
dern für ganze Bankensysteme zu ziehen. 

Ein weiteres Beispiel für Harmonisierung 
betrifft die sogenannten Optionen und 
Wahlrechte. Der europäische Regulie
rungsrahmen enthält eine Reihe von Be
stimmungen, über deren konkrete Umset
zung der jeweilige Aufseher entscheiden 
kann. Gemeinsam mit den nationalen 
 Aufsichtsbehörden haben wir uns darauf 
ge einigt, diese Optionen und Wahlrechte 
im gesamten Euroraum einheitlich auszu
üben.

… aber noch viel zu tun

In den vergangenen anderthalb Jahren 
wurde also schon einiges erreicht. Es bleibt 
aber noch immer viel zu tun. Eine dieser 
Aufgaben ist es, den SREP weiterzuentwi
ckeln. Der SSM arbeitet daran, die Analyse 
von Liquiditätsrisiken, Risikomanagement 
sowie angemessener Liquiditätsausstat
tung zu verbessern. Die Aufseher werden 
ihre Vorstellung davon vereinheitlichen, 
wie Banken institutsintern die Angemes
senheit ihrer Kapitalausstattung überprü
fen – ICAAP ist hier das Stichwort.

Doch es gilt in diesem Jahr noch über an
dere Komponenten des SREPKonzepts zu 
entscheiden. So stellt sich die Frage, ob 
sich die Aufseher bei der Kapitalsituation 
einer Bank allein auf das Instrument des 
formellen und verbindlichen aufsicht lichen 
Kapitalzuschlages beschränken sollten. 
Oder könnte es Sinn machen, die Erwar
tung der Aufsicht an das Kapitalniveau 
 einer Bank in Form von Anforderungen 
 einerseits und Empfehlungen andererseits 
zu äußern? Dabei könnte die Anforderung 
den formellen, verbindlichen Teil der auf
sichtlichen Kapitalerwartungen darstellen. 
Das Instrument der Anforderung könnte 
die Aufsicht nutzen, wenn unmittelbare 
Risiken nicht oder nicht ausreichend abge
deckt sind oder schwerwiegende Mängel 
im bankinternen Risikomanagement vor
liegen. Diese Kapitalanforderungen wür
den dann als die Stellgröße für die Divi
dendenausschüttung dienen, also für die 
Berechnung des maximal ausschüttungs
fähigen Betrags.

Im Gegensatz dazu könnte die Aufsicht das 
Instrument einer Empfehlung vor allem 
dann nutzen, wenn es darum geht, Er
kenntnisse aus hypothetischen Szenarien 
zu verarbeiten. Dazu müssten unter ande
rem diejenigen Bestandteile in die Berech
nung der aufsichtlichen Kapitalempfeh
lung überführt werden, die im letzten Jahr 
beim SREP in Bezug auf diese Szenarien im 
verbindlichen Kapitalzuschlag berücksich
tigt wurden. Mit dieser Anpassung des 
SREPKonzepts würde sich das Kapital
niveau in der Gesamtheit nicht verändern; 
es wäre nur anders auf Anforderung und 
Empfehlung verteilt. Würde eine Bank die 
verbindlichen Kapitalanforderungen ein
halten, die Empfehlung aber nicht, dann 
sollte dies nicht automatisch zu einer for
mellen aufsichtlichen Maßnahme führen. 
Die Arbeit an diesen potenziellen Konzept
änderungen ist noch nicht abgeschlossen. 

Aufsichtsrechtliche Behandlung  
der Sicherungssysteme

Für die kleinen und mittelgroßen Institute 
spielen die Systeme der Institutssicherung 
eine wichtige Rolle. In Deutschland gehö
ren vier von fünf Instituten einem solchen 
Sicherungssystem an – gemessen an der 
Bilanzsumme sind das etwa 40 Prozent des 
deutschen Bankensystems. Nach europäi
schem Recht erhalten Banken Privilegien, 
wenn sie einem Sicherungssystem angehö
ren. So müssen zum Beispiel Institute ihre 

Forderungen gegenüber anderen Mit
gliedern des Sicherungssystems nicht not
wendigerweise mit Eigenkapital unterle
gen. Ob ein solches Privileg gewährt wird, 
entscheidet der zuständige Aufseher – bei 
kleinen und mittelgroßen Instituten der 
nationale Aufseher, bei großen Banken die 
EZB.

Es spricht einiges dafür, auch hier die Auf
sichtserwartungen zu harmonisieren und 
die Privilegien nach einheitlichen Kriterien 
zu gewähren – sowohl länderübergreifend 
als auch institutsübergreifend. Um eines 
aber klar zu machen: Es ist nicht das Ziel, 
die Sicherungssysteme im Allgemeinen in
frage zu stellen. Ziel ist es, die aufsichts
rechtliche Behandlung der Systeme zu 
harmonisieren.

Letztlich aber kann die europäische Ban
kenaufsicht das Prinzip der Gleichbehand
lung immer nur so weit praktizieren, wie 
die nationale Bankenregulierung dies zu
lässt. Und mit Blick auf die Bankenregulie
rung gibt es zwischen den Ländern des 
 Euroraums noch einige, teils große Unter
schiede. Für den Schiedsrichter beim Fuß
ball wäre es eine schwierige Situation, 
wenn er ein Spiel überwachen müsste, in 
dem jeder Spieler nach anderen Regeln 
spielt, und bei dem es über das Spielfeld 
hinweg willkürlich verteilte Bereiche gäbe, 
in denen jeweils andere Regeln gälten. 
Aber genau mit einer solchen Situation 
hat der SSM derzeit zu kämpfen. Eine 
Quelle regulatorischer Unterschiede ist die 
CRD IV, die als europäische Richtlinie von 
den einzelnen Ländern in nationales Recht 
umgesetzt werden muss. Und sie wurde 
und wird nicht so einheitlich umgesetzt, 
wie es für eine einheitliche Aufsicht sinn
voll wäre.

Schwer nachvollziehbare Unterschiede

Diese oft schwer nachvollziehbaren Unter
schiede werden an einem Beispiel sehr 
deutlich. So prüft die Aufsicht, ob Kandi
daten für die Leitungsgremien von Banken 
fachlich geeignet und zuverlässig sind. Die 
entsprechenden Regeln sind national aller
dings höchst unterschiedlich umgesetzt. In 
einigen Ländern werden zum Beispiel nicht 
nur die Kandidaten für Leitungsgremien 
geprüft, sondern auch für Schlüsselfunk
tionen auf darunterliegenden Ebenen. 
 Einige Länder nutzen für die Prüfung 
 Fragebögen und eine Fülle von detailliert 
festgelegten Prüfungskriterien, andere tun 
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das nicht. Einige Länder führen persönliche 
Gespräche mit den Kandidaten – teils auch 
unterstützt von Psychologen, andere tun 
das nicht. In einigen Ländern darf der Kan
didat seine neue Position nicht einnehmen, 
bevor die Aufsicht positiv entschieden hat, 
in anderen Ländern darf er seine neue Po
sition einnehmen, selbst wenn die für die 
Prüfung notwendigen Unterlagen noch 
nicht vorliegen.

Diese Unterschiede erschweren die Arbeit 
der europäischen Bankenaufsicht erheb
lich und sie sind ein Hindernis auf dem 
Weg hin zu einem einheitlichen Finanz
markt. Denn es fragt sich, mit welcher 
 Berechtigung der Vorstand einer weltweit 
tätigen Bank des einen Landes andere 
 Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 
vorweisen soll als der Bankenvorstand in 
einem anderen Land. Es ist also notwendig, 
die entsprechenden Regeln weiter zu har
monisieren.

Eine weitere Quelle für regulatorische 
Fragmentierung sind nationale Regeln, die 
in der CRD IV gar nicht ausdrücklich er
wähnt werden – dazu gehören zum Bei
spiel Vorschriften, die den Erwerb von Be
teiligungen regeln. In einigen Ländern ist 
vorgeschrieben, dass die Aufsicht größeren 
Transaktionen vorab zustimmt, während 
dies in anderen Ländern nicht der Fall ist. 
Auch hier wäre es angebracht, die Regulie
rung weiter zu harmonisieren. Man kann 
also festhalten: Die europäische Banken
aufsicht hat in den vergangenen anderthalb 
Jahren dazu beigetragen, das aufsichtliche 
Rahmenwerk weiter zu harmonisieren. Viel 
wurde erreicht, es bleibt aber immer noch 
einiges zu tun.

Grenzen der Harmonisierung

Harmonisierung ist kein Selbstzweck, 
 sondern wichtig für einen stabilen Finanz
markt und ein dauerhaftes Wirtschafts
wachstum. Aber wie weit muss Harmoni
sierung gehen? Ein weiterer Blick auf den 
Fußball lohnt. Ja, das Regelwerk ist weit
gehend harmonisiert – was aber nicht be
deutet, dass der Schiedsrichter jedes Fehl
verhalten gleich bestraft. Im Strafraum 
wird ein schweres Foul mit einem Elfmeter 
bestraft, außerhalb des Strafraums mit ei
nem Freistoß. Der Grund: Ein Foul im 
Strafraum, also in der Nähe des Tors, hat 
größere Auswirkungen auf das Spiel als ein 
Foul im Mittelfeld. Gleichzeitig ist die Auf
sicht im Profifußball und bei großen Tur

nieren strenger – denken Sie an den vier
ten Offiziellen oder die Torlinientechnik.

Im Fußball folgen Regulierung und Auf
sicht also dem Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit. Und im Bankensektor ist eine 
solche Verhältnismäßigkeit von Regulie
rung und Aufsicht möglicherweise sogar 
noch relevanter als im Fußball. So sollen 
die Regeln im Fußball vor allem ein geord
netes und faires Spiel ermöglichen; im 
Bankensektor geht es auch und vor allem 
um Stabilität – um die Stabilität der ein
zelnen Bank, des gesamten Bankensystems 
und letztlich der ganzen Volkswirtschaft.

Und hier spielt es eine Rolle, dass sehr 
 viele, sehr unterschiedliche Spieler auf 
dem Platz sind: große Banken, kleine Ban
ken, regional ausgerichtete Institute und 
grenzüberschreitend tätige, Banken mit 
 risikoreichem Geschäftsmodell und solche 
mit risikoarmem. All diese Banken sind un
terschiedlich relevant für die Stabilität des 
Systems. Entsprechend ist der Nutzen einer 
strengen Regulierung und Aufsicht sehr 
unterschiedlich. Ebenso unterschiedlich 
sind die Kosten, die einzelnen Banken 
durch Regulierung und Aufsicht entstehen 
– und dabei geht es vor allem um die ope
rativen Kosten. Für kleinere Banken sind 
diese Kosten relativ gesehen höher – sie 
können im Gegensatz zu größeren Banken 
keine Skaleneffekte nutzen. Gleichzeitig 
können unverhältnismäßig hohe Regulie
rungs und Aufsichtskosten eine Barriere 
darstellen, die neuen Wettbewerbern den 
Eintritt in den Markt verwehrt.

Systemrelevanz als Kriterium

Es spricht also einiges dafür, Banken nach 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
regulieren und zu beaufsichtigen. Hier stößt 
die Harmonisierung an eine ebenso sinn
volle wie notwendige Grenze. In der öffent
lichen Debatte wird Verhältnismäßigkeit oft 
an der Größe der Institute festgemacht. Das 
erleichtert die Debatte, kann aber auch auf 
einen falschen Weg führen. Das entschei
dende Kriterium sollte die Systemrelevanz 
der jeweiligen Bank sein. Und spätestens 
seit der USamerikanischen Savingsand
LoansKrise der 1980erJahre wissen wir, 
dass auch kleine Banken systemrelevant 
sein können – „too many to fail“ ist ebenso 
ein Problem wie „too big to fail“. 

Entsprechend weit gefasst ist die Rechts
grundlage der europäischen Bankenauf

sicht beim Thema Verhältnismäßigkeit. 
Dort heißt es: „Bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben berücksichtigt die EZB unbe
schadet des Ziels, die Sicherheit und Soli
dität von Kreditinstituten zu gewährleis
ten, in vollem Umfang die verschiedenen 
Arten, Geschäftsmodelle und die Größe der 
Kreditinstitute.“ Und die europäische Ban
kenaufsicht offenbart schon auf den ers
ten Blick Proportionalität: Während die 
129 größten Banken des Euroraums direkt 
von der EZB beaufsichtigt werden, werden 
die rund 3 200 kleineren Institute von den 
nationalen Aufsehern beaufsichtigt.

Nur in besonderen Fällen und unter be
stimmten Voraussetzungen übernimmt die 
EZB die direkte Aufsicht über kleinere Ins
titute – und hier kann man durchaus die 
Frage stellen, ob das überhaupt sinnvoll 
ist. Im Normalfall spielt die EZB in der 
 Aufsicht über kleinere Institute nur eine 
Nebenrolle – ihre Aufgabe ist es, die natio
nalen Aufseher im Hintergrund zu unter
stützen. So entwickeln wir zusammen mit 
den nationalen Aufsehern qualitativ hoch
wertige Standards, die regionale Aspekte, 
Größe, Geschäft und Risiko der einzelnen 
Institute berücksichtigen und entspre
chend anpassungsfähig sind.

Diese Art der Harmonisierung zielt nicht 
auf Gleichmacherei. Es geht nicht darum, 
nationale Aufsichtsansätze durch einen eu
ropäischen zu ersetzen. Es wird vielmehr 
dafür gesorgt, dass die Kernelemente der 
Aufsicht bestimmten Mindeststandards 
entsprechen. Damit können nationale Be
sonderheiten berücksichtigt werden – aller
dings nur dann, wenn diese Besonderheiten 
unter Risikogesichtspunkten gerechtfertigt 
sind. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
leitet uns auch in Bereichen, die über allge
meine Aufsichtsstandards hinausgehen. 

Angemessene Berichtspflichten

Mit einem weitverbreiteten Missverständnis 
kann an dieser Stelle zudem aufgeräumt 
werden. Immer wieder werden Aufseher da
rauf angesprochen, die EZB würde den klei
nen und mittelgroßen Instituten wer weiß 
wie viele Berichtspflichten aufbürden. Zwei 
Beispiele zeigen aber, dass im Meldewesen 
durchaus nach dem Grundsatz der Verhält
nismäßigkeit gearbeitet wird. Gemäß euro
päischer Regulierung können die Aufseher 
von den Banken verlangen, für das auf
sichtliche Melde wesen den internationalen 
Bilanzierungsstandard IFRS zu verwenden. 
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Wir haben uns entschieden, dieses Wahl
recht nicht auszuüben. Es hätte eine 
unverhältnis mäßige Belastung für diejeni
gen Banken bedeutet, die nach nationalen 
Standards bilanzieren. Banken können also 
für das aufsichtliche Meldewesen weiterhin 
nationale Standards nutzen.

Das Meldewesen orientiert sich aber auch 
ganz explizit an der Größe der Institute. Im 
Vorgriff auf künftige Berichtspflichten hat 
der SSM die nationalen Aufseher im ver
gangenen Jahr gebeten, erstmals für alle 
kleineren Banken aufsichtliche Daten zu 
liefern. Dabei wurden 37 einzelne Infor
mationen abgefragt, darunter die Bilanz
summe, die Höhe der Kundeneinlagen oder 
der Bestand des Handelsbuches – keine 
komplizierten Dinge also. Bei den direkt 
von der EZB beaufsichtigten Banken wer
den dagegen mehr als 8 000 Informationen 
abgefragt – und diese müssen nicht jähr
lich, sondern vierteljährlich zur Verfügung 
gestellt werden. 

Und um noch ein letztes Beispiel zu nen
nen: Auch die Aufsichtsgebühren folgen 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
Sie orientieren sich zu Recht an der Signi
fikanz, der Größe und dem Risikogehalt 
des jeweiligen Instituts. So entfallen von 
den diesjährigen Gebühren gut 88 Prozent 

auf die 129 direkt von der EZB beaufsich
tigten Institute, die 3 200 kleineren Banken 
tragen nur gut 12 Prozent.

Verhältnismäßigkeit – nicht zulasten 
der Stabilität

Bankenregulierung und Bankenaufsicht in 
Europa zu harmonisieren, trägt entschei
dend dazu bei, die Stabilität des Banken
sektors zu gewährleisten und eine Grund
lage für Wachstum und Wohlstand im 
 Euroraum zu schaffen. Mit Blick auf die 
Bankenaufsicht wurde in den vergangenen 
anderthalb Jahren schon viel erreicht, es 
bleibt aber noch viel zu tun. Angesichts der 
zunehmenden Harmonisierung von Regu
lierung und Aufsicht ist auch deren Ver
hältnismäßigkeit immer wieder ein Thema 
– nicht zuletzt, weil auch die Komplexität 
der Regulierung zugenommen hat. Immer 
wieder wird darauf verwiesen, dass vor 
 allem kleinere Banken unverhältnismäßig 
belastet werden; und immer wieder wird 
gefordert, diese Belastungen zu reduzieren.

Diese Diskussion ist wichtig, aber sie muss 
differenziert geführt werden. Erstens fol
gen Regulierung und Aufsicht schon heute 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – 
einige Beispiele wurden genannt. Zweitens 
ist die Komplexität von Regulierung und 

Aufsicht nicht zuletzt Folge der zuneh
menden Komplexität des Bankgeschäftes. 
Und drittens darf der Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit nicht als Vorwand miss
braucht werden, um ganz allgemein Re
gulierung und Aufsicht zu schwächen. 
Grundlage der Diskussion muss immer das 
KostenNutzenVerhältnis von Regulie
rung und Aufsicht sein – Verhältnismäßig
keit darf nicht auf Kosten der Stabilität 
gehen.

Wie zu Beginn erwähnt, wurde auch in der 
Freemason’s Tavern heftig über ein wichti
ges Regelwerk diskutiert. Was 1863 in Lon
don begann, spielt seit dem 10. Juni wieder 
eine große Rolle – bei der FußballEuropa
meisterschaft. Als professionelle Europäe
rin darf ich natürlich keinen Favoriten 
 haben. Ich freue mich auf einen fairen 
Wettbewerb, in dem sich die beste Mann
schaft durchsetzt – wenn es aber zufällig 
die deutsche sein sollte, würde ich mich 
nicht beschweren.

Dieser Aufsatz basiert auf dem Vortrag 
der Autorin beim Bundesbank Sympo-
sium „Bankenaufsicht im Dialog“ am 
1. Juni 2016 in Frankfurt am Main. 

Der demografische Wandel unserer Gesellschaft stellt auch die Finanz
wirtschaft vor neue Herausforderungen. Durch die fortschreitende 
strukturelle Veränderung der Bevölkerung und damit der potenziellen Ziel
gruppen werden langfristig neue Strategien und Produkte im Bank bereich 
erforderlich. Dies haben die Kreditinstitute zwar durchaus erkannt, bisher 
aber nur unzureichend darauf reagiert.

Namhafte Bankpraktiker zeigen in diesem Buch auf, welche Auswirkun
gen der demografische Wandel auf Kapitalmärkte und Bankgeschäfte hat 
und wie den dabei auftretenden Problemen begegnet werden kann. Sie 
bieten praxisorientierte Lösungsansätze und geben wichtige Hinweise zur 
sinnvollen Anpassung von Bankstrategien und Bankgeschäftsfeldern im 
Privat und Firmenkundengeschäft.
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